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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzung
gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es prüft grundsätzlich nur die geltend gemachten
Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( Art. 42 Abs. 1
und 2 BGG ; BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Im Beschwerdeverfahren um die
Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Unfallversicherung ist das
Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts
gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG ).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob die über den 28. Februar 2009 hinaus anhaltend geklagten
Beschwerden und Einschränkungen noch adäquat kausal durch den Unfall vom 30. August
2006 verursacht worden sind.

E. 2.1
Die Vorinstanz kam nach Prüfung der verschiedenen medizinischen Unterlagen und
insbesondere des Gutachtens der Medizinischen Abklärungsstelle (MEDAS) vom 29.
Oktober 2009 zum Schluss, es läge kein organisch objektivierbarer Gesundheitsschaden
vor. Der Beschwerdeführer leide gemäss diesem Gutachten an einer Somatisierungs-
respektive anhaltenden somatoformen Schmerzstörung (F45.0, F45.4). Das kantonale
Gericht prüfte sodann, mögliche Kriterien, welche gemäss den Vorgaben der
Rechtsprechung einer Überwindung der somatoformen Schmerzstörung und ihrer Folgen
mittels zumutbarer Willensanstrengung entgegen stehen könnten ( BGE 131 V 49 ), und
verneinte deren Vorliegen. Es stellte damit implizit die invalidisierende Wirkung der noch
vorhandenen Befunde in Abrede (vgl. BGE 130 V 352 ). Zudem beurteilte es den adäquaten
Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallereignis und den Beschwerden und verneinte
auch diesen.

E. 2.2
Aus den Akten ergeben sich keine Hinweise, dass der Beschwerdeführer beim Unfall vom
30. August 2006 ein HWS-Schleudertrauma oder eine äquivalente Verletzung erlitten hat.
In den Arztberichten ist keine entsprechende von der Rechtsprechung vorausgesetzte
Diagnose erwähnt. Die Ärzte des Spitalzentrums X.________ diagnostizierten am 15.
September 2006 eine Contusio spinalis (aktuell mit regredienten Hypästhesien und Parese
des rechten Beines), eine Beckenkontusion und eine links laterale Diskushernie C5/6
(wahrscheinlich traumatisch). Dies entspricht im Wesentlichen den Diagnosen der
erstbehandelnden Ärzte des Spitals Y.________. Den Akten nach dem Unfall ist lediglich
eine Schwäche des rechten Beines und eine Hyposensibilität im Bereich des rechten Armes



und Beines zu entnehmen. Hinsichtlich der diagnostizierten Diskushernie C5/C6 ist
denkbar, dass das Unfallereignis einen vorbestehenden Wirbelsäulenschaden verschlimmert
hat. Die Unfallversicherung hat diesfalls Leistungen für das unmittelbar im Zusammenhang
mit dem Unfall stehende Schmerzsyndrom zu erbringen (SVR 2009 UV Nr. 1 S. 1,
8C_677/2007 E. 2.3.1). Allerdings kann gemäss einer medizinischen Erfahrungstatsache im
Bereich des Unfallversicherungsrechts das Erreichen des Status quo sine bei
posttraumatischen Lumbalgien und Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet
werden, wogegen eine allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch
ausgewiesen sein und sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine
traumatische Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der
Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach einem Jahr
als abgeschlossen zu betrachten (vgl. statt vieler: SVR 2009 UV Nr. 1 S. 1, 8C_677/2007 E.
2.3.2 mit Hinweisen). Eine solche sich von der altersüblichen Progression abhebende
richtunggebende Verschlimmerung ist vorliegend nicht ausgewiesen (vgl. z.B. die ärztliche
Beurteilung von Kreisarzt Dr. med. A.________ vom 18. Dezember 2008). Natürlich
kausale Unfallfolgen im Zusammenhang mit diesen Befunden lagen zum Zeitpunkt der
Leistungseinstellung am 28. Februar 2009 somit nicht vor.

In Bezug auf die darüber hinaus geltend gemachten, psychisch bedingten Einschränkungen
(vgl. die ärztliche Beurteilung von Kreisarzt Dr. med. A.________ vom 27. November 2008
und der MEDAS vom 29. Oktober 2009) ist nach dem Dargelegten in Übereinstimmung mit
der Vorinstanz eine Prüfung der Adäquanz gemäss den Kriterien von BGE 115 V 133
vorzunehmen. Zum Zeitpunkt der Leistungseinstellung lagen keine unfallbedingten,
organisch objektivierbaren Unfallfolgen mehr vor (vgl. die Beurteilung des Kreisarztes Dr.
med. A.________ vom 18. Dezember 2008). Damit ist der Sachverhalt für die hier
relevanten Belange hinreichend abgeklärt. Die Beurteilung des natürlichen
Kausalzusammenhangs zwischen Unfallereignis und den über die Leistungseinstellung
hinaus geklagten Beschwerden kann praxisgemäss offen gelassen werden, wenn der
Kausalzusammenhang nicht adäquat und damit nicht rechtsgenüglich ist. Lediglich über für
den Ausgang des Verfahrens erhebliche Tatsachen ist Beweis zu führen. Steht aber
aufgrund einer speziellen Adäquanzprüfung fest, dass ein allfällig bestehender natürlicher
Kausalzusammenhang nicht adäquat und damit nicht rechtsgenüglich wäre, ist die Frage, ob
der natürliche Kausalzusammenhang tatsächlich besteht, nicht entscheidrelevant ( BGE 135
V 465 E. 5.1 S. 472). Dies ist vorliegend der Fall. Auf die Einholung weiterer medizinischer
Abklärungen ist damit zu verzichten.

E. 3.1
Für die Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhangs ist an das (objektiv erfassbare)
Unfallereignis anzuknüpfen. Massgebend für die Beurteilung der Unfallschwere ist der
augenfällige Geschehensablauf mit den sich dabei entwickelnden Kräften ( BGE 115 V 133
E. 6 S. 139 ff.; SVR 2008 UV Nr. 8 S. 26, U 4/07 E. 5.3.1).

Gemäss Polizeirapport vom 10. Oktober 2006 und dem Protokoll der Hauptverhandlung des
Gerichtskreises II Biel-Nidau vom 15. Januar 2009 stiess der Beschwerdeführer am 30.
August 2006 auf seinem Mofa innerorts bei einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h mit
einem entgegenkommenden nach links abbiegenden Auto zusammen. Er prallte dabei
seitlich-rechts in das Heck des Personenwagens und wurde durch die Luft geschleudert. Ein
Zusammenprall seines Körpers mit dem Fahrzeug fand gemäss den Akten nicht statt. Er
trug einen Helm. Beim Mofa wurde vorne die Gabel eingedrückt und der Rahmen



verbogen. Am Auto zeigten sich keine Unfallschäden. Dieses Unfallereignis ist als
mittelschwerer Unfall im mittleren Bereich einzustufen (vgl. Urteil U 351/05 vom 21. März
2006 E. 3.5). Weder eine Qualifikation als schwerer Unfall noch als mittelschwerer Unfall
im Grenzbereich zu den schweren Unfällen rechtfertigt sich vorliegend (vgl. dazu die
Praxisübersicht in der nicht publ. E. 3.4.1 des Urteils BGE 137 V 199 ). Für die Bejahung
des adäquaten Kausalzusammenhangs müssten folglich von den Adäquanzkriterien (BGE
115 V133 E. 6c/aa S. 140) entweder ein einzelnes in besonders ausgeprägter Weise oder
aber mehrere erfüllt sein ( BGE 115 V 133 E. 6c/bb S. 141). Bei der Prüfung dieser
Kriterien sind psychische Aspekte ausser Acht zu lassen ( BGE 134 V 109 E. 2.1 S. 112,
115 V 133 E. 6c/aa S. 140).

E. 3.2
Ob das Kriterium der besonders dramatischen Begleitumstände oder besonderen
Eindrücklichkeit des Unfalls erfüllt ist, beurteilt sich objektiv und nicht aufgrund des
subjektiven Empfindens bzw. Angstgefühls der Versicherten. Der Zusammenstoss des
Mofas mit dem abbiegenden Auto stellt keinen besonders eindrücklichen oder von
besonderen Umständen begleiteten Unfall dar. Gemäss Angaben im Bericht des
Spitalzentrums X.________ vom 15. September 2006 wurde beim Beschwerdeführer nach
dem Unfall vorübergehend eine Schwäche des rechten Beines und eine Hyposensibilität am
rechten Arm und Bein festgestellt. Er wurde deshalb mit der Rega ins Spital Y.________
geflogen. Wegen dieser speziellen Umstände bzw. speziellen Transportart ist subjektiv aus
Sicht des Beschwerdeführers eine gewisse Eindrücklichkeit nachvollziehbar. Bei seiner
Einvernahme am 15. Januar 2009 gab er allerdings auch an, er könne sich an den Aufprall
erinnern und dass er durch die Luft geschleudert worden sei. Danach erinnere er sich nicht
mehr. Er erinnere sich einzig an eine Frau, die danach bei ihm gewesen sei und mit ihm
gesprochen habe. Angesichts dieser Umstände verneinte die Vorinstanz das Kriterium der
besonders dramatischen Begleitumstände oder besonderen Eindrücklichkeit des Unfalls zu
Recht.

E. 3.3
Ebenfalls zu verneinen sind die Schwere oder besondere Art der erlittenen Verletzungen.
Die radiologischen Abklärung (Computertomografie Schädel/Halswirbelsäule [HWS],
Magnetresonanztomografie der Brustwirbelsäule/HWS) nach dem Unfall ergaben bis auf
eine Diskushernie C5/C6 keinen pathologischen Befund. Die sensorischen Defizite bildeten
sich gemäss Bericht der Klinik Z.________ vom 28. November 2006 rasch zurück. Weitere
Körperverletzungen lagen nicht vor.

E. 3.4
Hinsichtlich der Adäquanzkriterien der Dauer der unfallbedingten körperlichen
Dauerschmerzen, der ungewöhnlich langen Dauer der ärztlichen Behandlung und der
physisch bedingten Arbeitsunfähigkeit ist massgeblich, wie lange die entsprechenden
Unfallfolgen durch den erlittenen körperlichen Gesundheitsschaden in erheblichem
Ausmass mitverursacht worden sind. Bereits die Ärzte der Klinik W.________ sahen in
ihrem Bericht vom 28. Juni 2007 die Beschwerden nur noch und ausschliesslich im
psychiatrischen Bereich liegend, weshalb die entsprechenden Kriterien zu verneinen sind.

E. 3.5
Ein schwieriger Heilungsverlauf und erhebliche Komplikationen können unter
Ausklammerung der psychischen Fehlentwicklung ausgeschlossen werden. Auch Hinweise



für eine ärztliche Fehlbehandlung, welche die Unfallfolgen erheblich verschlimmerten, sind
aus den Akten nicht ersichtlich.

E. 3.6
Zusammenfassend ist weder ein einzelnes Adäquanzkriterium in besonders ausgeprägter
Weise gegeben, noch sind mehrere der massgebenden Kriterien erfüllt, weshalb die
Vorinstanz die Adäquanz des Kausalzusammenhangs zu Recht verneinte. Dem Unfall vom
30. August 2006 kommt keine massgebliche Bedeutung für die über den 28. Februar 2009
hinaus anhaltend geklagten Beschwerden und Einschränkungen zu.

E. 4
Da es sich bei Verneinung des adäquaten Kausalzusammenhangs um eine Rechtsfrage bzw.
um die rechtliche Eingrenzung der sich aus dem natürlichen Kausalzusammenhang
ergebenden Haftung des Unfallversicherers handelt (vgl. BGE 134 V 109 E. 2.1 S. 111 f.),
ist die gerügte Beweislastverteilung unerheblich. Die Adäquanz ist nicht zu beweisen. Die
weiteren Einwände in Bezug auf die medizinischen Beurteilungen der Erwerbsfähigkeit des
Beschwerdeführers, insbesondere im MEDAS-Gutachten vom 29. Oktober 2009, erweisen
sich ebenfalls als unbegründet. Mit dem Wegfall des adäquaten Kausalzusammenhangs
zwischen dem Unfall vom 30. August 2006 und den ab dem 28. Februar 2009 weiterhin
geltend gemachten Einschränkungen kann im vorliegenden Verfahren offen bleiben, wie
sich diese auf die Erwerbsfähigkeit auswirken. Für sie ist die Beschwerdegegnerin wegen
der fehlenden Unfallkausalität nicht mehr leistungspflichtig. Die Beschwerde ist
demgemäss abzuweisen.

E. 5
Die Gerichtskosten werden dem Beschwerdeführer als unterliegender Partei auferlegt ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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